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diesen Vertrag ein Jahr vor dem Ablauf der festgesetzten Frist zu kündigen,
wird die, Geltung dieses&apos;Vertrages, auf. weitere fünf Jahre automatisch fort-

gesetzt.
Artikel 4 - -&apos; - &apos;

Der gegenwärtige Vertrag tritt mit dem Zeitpunkt seinerUnterzeichnung
in Kraft. Der Vertrag unterliegt einer Ratifikation in möglichst kurzer Frist.

Der Austausch, der Ratifikationsurkunden.soll in Belgrad stattfinden-

Artikel 5

Der Ve&apos;rtrag,ist ausgefertigt in zwei Originalen in russischer.und serbisch-

kroatischer Sprache, wobei beide Texte die gleiche Kraft haben.`

Moskau, den 5. April 1941. 1

-Im Auftrage-des- Präsidiums Im Auftrage S.,-M. des Königs
des Obersten Rates der UdSSR.1: Von Jugoslawien -

V. Molotov. M, Gavrilovi
Bo, - Simii
D. Savd.

Neutralitatspakt zwischeii&apos;der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
und Japan vom 13- April

-

1941 &apos;)
Das Präsidium des Obersten Rates der Union der Sozialistischen Sowjet-

republiken und Seine Majestät der Kaiser von Japan haben, geleitet von dem

Wunsch, die friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den

beiden Ländern zu befestigen, beschlossen, einen Neutralitätspakt, abzu-
schließen und zu diesem Zweck als ihre Bevollmächtigten ernannt:

Das Präsidium des, Obersten Rates der UdSSR.:

Vja Michajlovi Molotov, den Vorsitzenden des !Rates der

11 VolkskommissareundVolkskommissarfürAuswärtigesderUdSSR.;
Seine Majestät der Kaiser von Japan:

Yosuke 2j;2 Minister des Ausv Zjtisannii, Ritter

des Ordens desSeiligen Schatzes Erster Klasse, und Yosizugo
Tatekawa, Außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter in

i, Ritter des Ordens der Auf-der UdSSR.
1
Generalleutnant, 7,jusanm

steigendeii Sonne Erster Klasse und des Ordens des,. Goldenen

Geiers Vierter Klasse,

welche, nach der gegenseitigen Vorlegung ihrer entsprechenden Vollmachten,
die als in gehöriger und gesetzlicher Form ausgestellt befunden wurden,
Nachstehendes vereinbart haben,

Artikel i

Die beiden Vertra verpflichten sich, friedliche und

funtereinander ZU unterhalten undgegenseitig
die- Integrität&apos;und Viianfastbarkeit des anderen Vertragschließen-
den Telles&apos; zu achten.

I) Vedoin. Verch. Soveta Vom 6.6. 194*1&apos;, Nr. 24. Übersetzung des Instituts. - Am

25. April 1941 ist der Pakt gleichzeitig dhrch den Kaiser von Jäpan und das Präsidium des

Oberst&apos;en Rates &apos;der lidSSRL ratifiziert wärdeii und- gemäß seinein&apos;Art. 3 -an diesem Tage
in Kraft getreten (Iztvestija V0111 26. 4- 1941, Nr. 98). Der Austausch der Ratifikations-,

urkunden hataM20 in.Tokio stattgefunden (Iztvestija vom-2i,5.194I, Nr. 118)-
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Artikel 2

Ini Falle, daß. &apos;einer der &apos;Vertra--gschließenden Teile zum kriege-
rischer Handlungen seitens einer oder mehrerer dritter Mächte wird, wird
der andere Vertragschließende Teil während der ganzen Dauer des Konfikts
Neutralität beobachten.

Artikel 3&apos;
Der gegenwärtige Pakt tritt inKraft am Tage seiner RatifizierungAurch

beide Vertragschließenden Teile und bleibt fünf Jahre in Kraft. Wenn keiner
der Vertragschließenden Teile den Pakt bis zum Ablauf der Frist kündigt,
Wird er automatisch als auf weitere fünf -Jahre verlängert betrachtet,

Artikel 4
Der, gegenwärtigePakt unterliegt einer, Ratifizierung ini

Frist. Der Austausch. der Ratifikationsurkunden soll in Tokio stattfinden,
auch in möglichst kurzer Frist.

In Bestätigung dessen haben die oben genannten Bevollmächtigten
den gegenwärtigen Pakt unterzeichnet in zwei Exemplaren, die in russischer
und japanischer Sprache abgefaßt sind, und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in Moskau am 13. April 1941, 7was dem i Tag des, vierten3,
Monats des 16. Jahres Siova :entspricht.

T7. Molo yosuke, Matsuoka

Yosizugo Tatekawa.

Peklaration
Entsprechend, dem Geiste des, NeutralitätsPaktes, der am 13. Apfil 1941

zwischen der UdSSR. und, Japan geschlossen worden ist, erklären die Re-

gie,rui der UdSSR. und die Regierung Japans fei-e Interesse der
;1

Sicherung der friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
beiden Ländern, daß die UdSSR. sich, verpflichtet, die. Iht
und Unantastbarkeit von,Mands zu achten, und daß Japan.sich ver-

pflichtet; die territoriale Integrität und &apos;Uhantastbarkeit der Mongolischen 11

Volksrepublik zu achten..

Moskau, den 13. April 1941.,
Im Auftrage der Regierung &apos;&apos;-

- Für die Regierung-Japans:
der UdSSR.: V. Molotov. Yosuke Matsuoka

Yosizu Tg(ekawa.gg&quot;

Rededes.schwedischenAußenministersGünthe
politik, gehalten in Halmstad, ä.m -ig, Januar 1941 1)&apos;

DieWehrbereitschaft und die.Opfer, die.sie yon uns allen fordgt, sind
eine Angelegenheit, die heute die schwedische Außen&apos;olitik aufs engste be-P,
rührt..ts war sicher auffällig,.daß die außen-Politischen Fragen in der Reichs-
tagsdebatte, die vorgestern stattfand., ve hältnismäßig wenig beruhrt w-&apos;4&apos;rden.
Dies findet seine Erklärung nicht darin daß etwa die Außenpolitik ihre domi-

nierencle Bedeutung,für unser Land verloren hätte, sondern darin, daß es auf

gen gibt. Die großen Aufdiesem Gebiet gegen ärtig nicht viel Neues zu sa

gaben - -unserer Außenpolitik sindnoch immer dieselbe in., früherenn, wie sie

Mellanfolkligt Samarbete S. 5,ff. Übersetzung, des. Instituts.
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